
Erfolgreiche Ärztin, Karriere in der
Politik, sieben Kinder – dass frau
das alles unter einen Hut bringen

kann, beweist die Bundesfamilienminis-
terin Ursula von der Leyen. Ob ihre Art,
Familie und Beruf zu vereinbaren, all-
tagstauglich ist, können wir nicht beur-
teilen. Anhand von Zahlen beurteilen
lässt sich aber, dass die Möglichkeiten
in Deutschland, Kinder zu betreuen oh-
ne auf eine berufliche Karriere verzich-
ten zu müssen, gering sind. Die Erwerbs-
quote von Müttern mit mindestens ei-
nem Kind unter 12 Jahren beträgt
knapp 60 %, während sie bei Vätern mit
mindestens einem Kind unter 12 Jahren
bei etwa 90 % liegt (vgl. boeckler im-
puls 5/2006). Hinzu kommt, dass fast
die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen
lediglich in Teilzeit arbeiten, während
nur knapp 10 % aller erwerbstätigen
Männer dies tun (vgl. Statistisches
Bundesamt 10/2004). Diese Situation
zu verbessern hat sich Frau von der
Leyen vorgenommen.

Elterngeld

Von dem neuen Elterngeld sollen die Fa-
milien profitieren, deren Kinder nach
dem 31.12.2006 geboren werden. An-
spruch darauf haben Erwerbstätige, Be-
amte, Selbständige, Auszubildende, Stu-
dierende und Erwerbslose.

Der Anspruch auf Elterngeld besteht
für den Elternteil, der das Kind betreut,
das heißt für den, der Elternzeit in An-
spruch nimmt. Damit verbunden ist ent-
weder der Verzicht auf jede Erwerbs-
tätigkeit für einen bestimmten Zeitraum
oder die Reduzierung der Erwerbstätig-
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keit auf bis zu 30 Stunden pro Woche.
Das Kind, das betreut wird, muss –
ebenso wie bei der Elternzeit – nicht
das eigene sein. Der Anspruch auf El-
terngeld steht auch Adoptiv- und Pflege-
eltern zu; ebenso Personen, die das ei-
gene Kind des Ehegatten oder Lebens-
partners betreuen. Voraussetzung ist
lediglich, dass eine Personensorge für
das Kind besteht und dieses im eigenen
Haushalt der betreuenden Person lebt.

Höhe
Der betreuende Elternteil erhält in den
ersten 12 Lebensmonaten des Kindes
eine Einkommensersatzleistung von
mindestens 67 % des Netto-Einkom-
mens, welches er vor der Geburt er-
zielt hat. Bei einem monatlichen Netto-
Einkommen von unter 1.000 € werden
bis zu 100 % des Einkommens ersetzt:
Für je 20 €, die das Einkommen unter
1.000 Euro liegt, steigt die Ersatzrate
um ein 1 %. Bei Mehrlingsgeburten er-
höht sich das Elterngeld (von mindes-

Elterngeld, Erziehungsgeld, Elternzeit

Noch sind es in den meisten Fällen die Mütter, die nach der Geburt ihres Kindes den Beruf 

zurückstellen, um sich ganz und gar der Familie zu widmen. Doch was passiert mit dem Arbeitsplatz

und wie sieht es finanziell aus? Heike Schneppendahl informiert über die aktuelle Rechtslage.
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tens 67 % des wegfallenden Erwerbs-
einkommens) um je 300 € für das
zweite und jedes weitere Kind.

Die Höhe des Elterngeldes ist be-
grenzt und beträgt maximal 1.800 €.
Wer also mehr als 2.700 € (netto) im
Monat verdient hat, erhält trotzdem nur
den Höchstbetrag in Höhe von 1.800 €.

Das Elterngeld selbst ist steuerfrei.
Es wird jedoch für die Ermittlung des
auf das steuerpflichtige Einkommen
anzuwendenden Steuersatzes zum Ein-
kommen hinzugerechnet.

Berechnung des Elterngeldes
Für die Berechnung der Höhe des Eltern-
geldes wird das durchschnittliche Netto-
Einkommen des beantragenden Eltern-
teils der letzten 12 Kalendermonate vor
der Geburt des Kindes zugrunde gelegt.

Das Mindestelterngeld für Eltern, die
vor der Geburt nicht erwerbstätig wa-
ren, beträgt 300 €. Dieser Mindestbe-
trag wird nicht mit Arbeitslosengeld I
oder II (Stichwort: Hartz IV) verrech-
net, sondern davon losgelöst gezahlt.

Dauer
Ein Elternteil kann höchstens für 12
Monate Elterngeld beantragen. Zusätz-
liche zwei Monate stehen dem anderen
Elternteil zu (so genannte Partnermona-
te), so dass das Elterngeld insgesamt
für 14 Monate beansprucht werden
kann. Die beiden zusätzlichen Monate
werden allerdings nur dann gewährt,
wenn der andere Elternteil die Betreu-
ung des Kindes für diese Zeit über-
nimmt. Ansonsten entfallen sie ersatz-

los. Ist ein Elternteil nicht bereit oder in
der Lage, das Kind mindestens zwei
Monate lang zu betreuen, dann kann
das Elterngeld nur 12 Monate lang in
Anspruch genommen werden.

Zulässig ist es, das Elterngeld paral-
lel zu beanspruchen. So können die 
Eltern beispielsweise für dieselbe Zeit
Elterngeld beantragen. In diesem Fall
sind die 14 Monatsbeträge nach sie-
ben Monaten verbraucht. In der glei-
chen Weise ist es möglich, 28 Monate
lang Elterngeld als halbierte Leistung
zu erhalten.

Eine Sonderregelung existiert, wenn
innerhalb von 24 Monaten nach der Ge-
burt des Kindes, für das Elterngeld in
Anspruch genommen wird, ein weiteres
Kind das Licht der Welt erblickt. Sofern
das Einkommen nach der Geburt des
ersten Kindes gesunken ist, wird das
damit verbundene Absinken des Eltern-
gelds durch einen Zuschlag zum neuen
Elterngeld zur Hälfte ausgeglichen.

Wird ein Kind alleine erzogen, dann
wird das Elterngeld für die Dauer von
14 Monaten gewährt.

Erziehungsgeld

Was aber ist mit den Kindern, die vor
dem 01.01.2007 geboren wurden? Wer
ein Kind betreut, das spätestens an
dem Stichtag 31.12.2006 geboren wur-
de, hat Anspruch auf Zahlung von Er-
ziehungsgeld. Neben dem Regel-Erzie-
hungsgeld, das zwei Jahre lang ge-
währt wird und höchstens 300 € pro
Monat beträgt, kann das Erziehungs-

geld auch in Budget-Form beantragt
werden. Es beträgt dann monatlich bis
zu 450 €, wird aber nur für die Dauer
von einem Jahr gezahlt. Diese Variante
bietet sich an, wenn ein Elternteil nur
für ein Jahr in Elternzeit ist und danach
mit Einkommenssteigerungen rechnet.
Die Gewährung von Erziehungsgeld ist
abhängig vom Einkommen der Eltern: In
den ersten sechs Lebensmonaten wird
es gewährt, wenn die Einkommens-
grenze von 30.000 € (pauschaliertes
Jahres-Netto-Einkommen) für ein Paar
mit einem Kind bzw. 23.000 € für Al-
leinerziehende mit einem Kind nicht
überschritten wird. Eltern, die mehr
verdienen, erhalten kein Erziehungs-
geld. Ab dem siebten Lebensmonat
des Kindes besteht Anspruch auf das
volle Erziehungsgeld bei Einkommen
von weniger als 16.500 € (Paare mit ei-
nem Kind) bzw. 13.500 € (Alleinerzie-
hende mit einem Kind). Überschreitet
das Einkommen diese Grenzen, verrin-
gert sich das Erziehungsgeld anteilig.
Die genannten Netto-Jahres-Einkom-
mensgrenzen erhöhen sich für jedes
weitere Kind um 3.140 €.

Elternzeit

Unabhängig vom Bezug von Elterngeld
bzw. Erziehungsgeld können Mütter
und Väter, die in einem Arbeitsverhält-
nis stehen, Elternzeit (früher: Erzie-
hungsurlaub) über einen Zeitraum von
bis zu drei Jahren pro Kind nehmen.
Die Elternzeit kann völlig ohne Erwerbs-
tätigkeit erfolgen oder mit bis zu 30
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Stunden Erwerbstätigkeit pro Woche
bei dem bisherigen oder bei einem an-
deren Arbeitgeber.

Eine Aufteilung der Elternzeit in
mehrere Abschnitte ist bis zum dritten
Lebensjahr des Kindes entsprechend
den Wünschen der Eltern möglich. Ins-
gesamt darf die Elternzeit auf höchs-
tens vier Zeitabschnitte für beide El-
ternteile zusammen bzw. zwei Zeitab-
schnitte für ein Elternteil allein
aufgeteilt werden. Ein Anteil von bis zu
12 Monaten kann mit Zu-
stimmung des Arbeitge-
bers auf die Zeit zwischen
dem dritten und dem ach-
ten Geburtstag des Kindes
übertragen werden. Hier-
bei ist zu beachten: Erfolgt
ein Wechsel des Arbeitge-
bers, so ist der neue Arbeitgeber nicht
an die Zusage des alten gebunden. Bei
einem Betriebsübergang hingegen muss
der Rechtsnachfolger die Zusage des
ursprünglichen Arbeitgebers beachten.

Die Elternzeit kann ganz oder teilwei-
se von einem Elternteil allein oder von
beiden gemeinsam in Anspruch genom-
men werden. Das bedeutet: Beide El-
tern haben auch gleichzeitig Anspruch
auf Elternzeit bis zu drei Jahre, bei der
beide gar nicht, beide bis zu 30 Stun-
den oder ein Teil nicht und der andere
Teil bis zu 30 Stunden arbeiten darf. Es
bleibt aber dabei, dass ein Anspruch
auf Elternzeit von höchstens insgesamt
drei Jahren pro Kind besteht, wobei die
gleichzeitig von beiden Elternteilen ge-
nommene Elternzeit nur einmal zählt.

Der Vater kann die Elternzeit direkt nach
der Geburt des Kindes beginnen. Für die
Mutter wird die Mutterschutzfrist von
acht Wochen nach der Geburt auf die El-
ternzeit angerechnet, so dass die Eltern-
zeit für eine Mutter höchstens zwei Jahre
und 10 Monate betragen kann.

Durchsetzung des Anspruchs
Wenn sich Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber nicht einvernehmlich auf die Durch-
führung der Elternzeit einigen können,

hat der Arbeitnehmer 
einen gerichtlich durchsetz-
baren Anspruch auf Redu-
zierung der Arbeitszeit. Da-
zu müssen folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sein:
> Der Arbeitgeber hat
mehr als 15 Beschäftigte.

> Das Arbeitsverhältnis besteht seit
mindestens sechs Monaten.
> Der Antrag auf Gewährung von El-
ternzeit muss dem Arbeitgeber sieben
Wochen vor Beginn der Tätigkeit
schriftlich mitgeteilt worden sein. 
> Die Verringerung der Arbeitszeit auf
eine Wochenstundenzahl zwischen 15
und 30 wird für einen Zeitraum von
mindestens zwei Monaten beantragt.
> Dem Reduzierungsverlangen stehen
keine dringenden betrieblichen Gründe
entgegen.

In einem eventuellen arbeitsgerichtli-
chen Verfahren trägt der Arbeitgeber die
Beweislast dafür, dass dem Teilzeitver-
langen dringende betriebliche Gründe
entgegenstehen. Diese liegen nur vor,
wenn die Teilzeitbeschäftigung unmög-

lich oder unzumutbar ist (vgl. Arbeitsge-
richt Hamburg, dbr 5/2006, Seite 38).

Der Antrag auf Reduzierung der Ar-
beitszeit muss den Beginn und den
Umfang der verringerten Arbeitszeit
enthalten. Die gewünschte Verteilung
der Arbeitszeit auf die Wochentage
sollte ebenfalls angegeben werden.

Zwischenzeitliche Veränderungen
Während der Elternzeit kann die Wo-
chenstundenzahl jederzeit erhöht oder
verringert bzw. Erwerbstätigkeit über-
haupt begonnen oder abgebrochen
werden, sofern beide Arbeitsvertrags-
parteien damit einverstanden sind.

Auch gegen den Wunsch des Arbeit-
gebers kann während der Gesamtdauer
der Elternzeit insgesamt dreimal eine
Arbeitszeitreduzierung durchgesetzt
werden. Die Elternzeit kann bei der Ge-
burt eines weiteren Kindes vorzeitig be-
endet werden. Gleiches gilt bei beson-
deren Härtefallsituationen (z.B. schwe-
re Krankheit eines Elternteils, erheblich
gefährdete wirtschaftliche Existenz).

Resumee

Ob das zum 01.01.2007 eingeführte El-
terngeld Früchte tragen wird, muss
sich zeigen. Dies gilt vor allem für die
Beantwortung der Frage, ob in Zukunft
wirklich mehr Väter in Elternzeit gehen
werden. Aus Schweden, wo vergleich-
bares schon seit längerem praktiziert
wird, hört man, dass die Vätermonate
verdächtig häufig in die Zeit der Elch-
jagd fallen ...nn

11der betriebsrat  [dbr] 1/2007

titel betriebsratspraxis  

Elternzeit und Erziehungsgeld

Beide Eltern 

haben gleichzeitig

Anspruch auf 

Elternzeit.


